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(54) KENNZEICHNUNGSWERKZEUG UND VERFAHREN ZUM AUSTAUSCHEN EINES 
KENNZEICHNUNGSSTIFTS EINES KENNZEICHNUNGSWERKZEUGS

(57) Um ein Kennzeichnungswerkzeug zum Erzeu-
gen einer Kennzeichnung an einem Werkstück, umfas-
send einen Kennzeichnungsstift und einen Werkzeug-
kopf mit einem Aufnahmeraum, in dem ein Teil des Kenn-
zeichnungsstifts aufgenommen ist, wobei der Aufnahme-
raum an einer Austrittsöffnung mündet, durch welche
sich der Kennzeichnungsstift in den Außenraum des
Werkzeugkopfes erstreckt, zu schaffen, bei welchem der

Kennzeichnungsstift einfach und rasch gegen einen an-
deren Kennzeichnungsstift austauschbar ist, wird vorge-
schlagen, dass der Kennzeichnungsstift und der Werk-
zeugkopf so ausgebildet sind, dass ein Teil des Kenn-
zeichnungsstifts durch die Austrittsöffnung aus dem Auf-
nahmeraum des Werkzeugkopfs entnehmbar und/oder
durch die Austrittsöffnung in den Aufnahmeraum des
Werkzeugkopfs einbringbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kenn-
zeichnungswerkzeug zum Erzeugen einer Kennzeich-
nung an einem Werkstück, welches einen Kennzeich-
nungsstift und einen Werkzeugkopf mit einem Aufnah-
meraum umfasst, wobei in dem Aufnahmeraum ein Teil
des Kennzeichnungsstifts aufgenommen ist und der Auf-
nahmeraum an einer Austrittsöffnung mündet, durch wel-
che sich der Kennzeichnungsstift in den Außenraum des
Werkzeugkopfes erstreckt.
[0002] Ein solches Kennzeichnungswerkzeug ist aus
der DE 10 2006 022 166 B4 bekannt. Bei dem bekannten
Kennzeichnungswerkzeug ist eine Demontage des
Kennzeichnungswerkzeugs, insbesondere ein Ab-
schrauben des Werkzeugkopfes, erforderlich, wenn der
Kennzeichnungsstift gegen einen anderen Kennzeich-
nungsstift ausgetauscht werden soll.
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Kennzeichnungswerkzeug der eingangs
genannten Art zu schaffen, bei welchem der Kennzeich-
nungsstift einfach und rasch gegen einen anderen Kenn-
zeichnungsstift austauschbar ist.
[0004] Diese Aufgabe wird bei einem Kennzeich-
nungswerkzeug mit den Merkmalen des Oberbegriffs
von Anspruch 1 erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass
der Kennzeichnungsstift und der Werkzeugkopf so aus-
gebildet sind, dass ein Teil des Kennzeichnungsstifts
durch die Austrittsöffnung aus dem Aufnahmeraum des
Werkzeugkopfs entnehmbar und/oder durch die Austritt-
söffnung in den Aufnahmeraum des Werkzeugkopfs ein-
bringbar ist.
[0005] Der erfindungsgemäßen Lösung liegt das Kon-
zept zugrunde, den Kennzeichnungsstift und den Auf-
nahmeraum des Werkzeugkopfs so auszugestalten,
dass der Kennzeichnungsstift aus dem Aufnahmeraum
entnehmbar und/oder in den Aufnahmeraum einbringbar
ist, ohne dass es hierfür erforderlich ist, den Werkzeug-
kopf zu demontieren.
[0006] Insbesondere ist es günstig, wenn der Kenn-
zeichnungsstift hinterschneidungsfrei ausgebildet ist.
[0007] Der Kennzeichnungsstift ist vorzugsweise rela-
tiv zu dem Werkzeugkopf verschieblich in dem Aufnah-
meraum des Werkzeugkopfes aufgenommen.
[0008] Der Kennzeichnungsstift ist vorzugsweise rela-
tiv zu dem Werkzeugkopf verschieblich geführt, insbe-
sondere mittels einer an dem Werkzeugkopf angeordne-
ten Führungsbuchse.
[0009] Das Kennzeichnungswerkzeug umfasst vor-
zugsweise ein Anschlussstück, mittels welchem das
Kennzeichnungswerkzeug lösbar an einer Werkzeug-
aufnahme einer Werkzeugmaschine festlegbar ist.
[0010] Der Werkzeugkopf ist vorzugsweise an einem
Gehäuse des Kennzeichnungswerkzeugs gehalten, wel-
ches vorzugsweise an dem Anschlussstück gehalten ist.
[0011] Das Kennzeichnungswerkzeug umfasst vor-
zugsweise eine Federvorrichtung, welche den Kenn-
zeichnungsstift relativ zu dem Werkzeugkopf in eine Ru-

hestellung vorspannt.
[0012] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass das Kennzeichnungswerk-
zeug eine Haltevorrichtung umfasst, an welcher der
Kennzeichnungsstift im Betrieb des Kennzeichnungs-
werkzeugs lösbar gehalten ist.
[0013] Dabei kann insbesondere vorgesehen sein,
dass der Kennzeichnungsstift durch Formschluss, durch
Reibschluss und/oder durch Kraftschluss an der Halte-
vorrichtung gehalten ist.
[0014] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass der
Kennzeichnungsstift durch magnetische Anziehungs-
kraft an der Haltevorrichtung gehalten ist.
[0015] In diesem Fall ist es günstig, wenn die Halte-
vorrichtung und/oder der Kennzeichnungsstift ein Mag-
netelement umfasst.
[0016] Wenn die Haltevorrichtung ein Magnetelement,
insbesondere ein Dauermagnetelement, umfasst, um-
fasst der Kennzeichnungsstift vorzugsweise ein magne-
tisierbares, insbesondere ein ferromagnetisches, Mate-
rial.
[0017] Wenn der Kennzeichnungsstift ein Magnetele-
ment, insbesondere ein Dauermagnetelement, umfasst,
umfasst die Haltevorrichtung vorzugsweise ein magne-
tisierbares, insbesondere ein ferromagnetisches, Mate-
rial.
[0018] Alternativ oder ergänzend hierzu kann vorge-
sehen sein, dass die Haltevorrichtung einen Klemmko-
nus umfasst.
[0019] Ferner kann alternativ oder ergänzend hierzu
vorgesehen sein, dass die Haltevorrichtung einen
Klemm-O-Ring umfasst.
[0020] Alternativ oder ergänzend hierzu kann vorge-
sehen sein, dass die Haltevorrichtung einen Sicherungs-
ring umfasst, der in eine Sicherungsnut an dem Kenn-
zeichnungsstift eingreift.
[0021] Ferner kann alternativ oder ergänzend hierzu
vorgesehen sein, dass die Haltevorrichtung ein Gewinde
umfasst, das mit einem komplementären Gewinde an
dem Kennzeichnungsstift in Eingriff steht.
[0022] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
Haltevorrichtung ein Innengewinde umfasst, das mit ei-
nem Außengewinde an dem Kennzeichnungsstift in Ein-
griff steht.
[0023] Alternativ oder ergänzend hierzu kann vorge-
sehen sein, dass die Haltevorrichtung eine Maden-
schraube umfasst, die gegen den Kennzeichnungsstift
drückt und/oder mit dem Kennzeichnungsstift in Eingriff
steht.
[0024] Das Zurückhalten eines Teils des Kennzeich-
nungsstiftes in dem Aufnahmeraum des Werkzeugkop-
fes kann beispielsweise mittels eines O-Rings, eines
Runddrahtsprengrings, eines oder mehrerer Greifringe,
eines Sprengrings, eines Dauermagneten, einer Siche-
rungsscheibe, eines angeschliffenen Steilkegels
und/oder eines selbsthemmenden Konus erfolgen.
[0025] Durch alle genannten Maßnahmen wird er-
reicht, dass einer Ausziehbewegung des Kennzeich-
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nungswerkzeugs aus dem Aufnahmeraum des Werk-
zeugkopfes ein ausreichend hoher Ausziehwiderstand
entgegengesetzt wird.
[0026] Das Lösen des Kennzeichnungsstiftes von dem
Werkzeugkopf ist bei der erfindungsgemäßen Ausge-
staltung vorzugsweise ohne Hilfs- oder Betätigungsele-
ment möglich.
[0027] Lediglich im Falle eines Bruchs des Kennzeich-
nungsstiftes kann es für das Ausbringen des Kennzeich-
nungsstiftes aus dem Aufnahmeraum erforderlich sein,
eine Ausbringhilfe zu verwenden oder den Werkzeug-
kopf zu demontieren.
[0028] Ein gebrochener Kennzeichnungsstift, der nicht
mehr aus dem Aufnahmeraum des Werkzeugkopfes he-
rausgezogen werden kann, kann vorzugweise mittels ei-
nes Stabes durch ein Gehäuseteil des Kennzeichnungs-
werkzeugs, insbesondere durch einen Gehäuseschaft,
hindurch aus dem Aufnahmeraum hinausgeschoben
werden.
[0029] Vorzugsweise liegen die Haltevorrichtung und
der Kennzeichnungsstift im Betrieb des Kennzeich-
nungswerkzeugs an beiderseitigen Anlageflächen, vor-
zugsweise im Wesentlichen flächig, aneinander an. Dies
ermöglicht eine positionsgenaue Fixierung des Kenn-
zeichnungsstiftes in dem Aufnahmeraum des Werkzeug-
kopfes und/oder die Übertragung einer großen Kraft in
axialer Richtung, von der Haltevorrichtung auf den Kenn-
zeichnungsstift und/oder in umgekehrter Richtung.
[0030] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung des
Kennzeichnungswerkzeugs ermöglicht einen schnellen
und einfachen Austausch des Kennzeichnungsstiftes.
[0031] Ein solcher Austausch kann beispielsweise er-
folgen, wenn der Kennzeichnungsstift verschlissen ist
oder wenn er durch einen anderen Kennzeichnungsstift
aus einem anderen Material und/oder mit einer anders
geformten Spitze ausgetauscht werden soll.
[0032] Beispielsweise kann auch vorgesehen sein,
dass eine Spitze des Kennzeichnungsstiftes, welche im
Betrieb des Kennzeichnungsstiftes an einer Oberfläche
des zu kennzeichnenden Werkstücks anliegt, einen grö-
ßeren Außendurchmesser aufweist als ein Grundkörper
des Kennzeichnungsstiftes, welcher zumindest teilweise
in dem Aufnahmeraum des Werkzeugkopfes aufgenom-
men ist.
[0033] Um zu erreichen, dass der Kennzeichnungsstift
sich zusammen mit dem Werkzeugkopf um eine Rotati-
onsachse dreht, kann vorgesehen sein, dass das Kenn-
zeichnungswerkzeug eine Verdrehsicherung umfasst,
welche eine Rotation des Kennzeichnungsstifts relativ
zu dem Werkzeugkopf des Kennzeichnungswerkzeugs
verhindert.
[0034] Eine solche Verdrehsicherung kann eine Kenn-
zeichnungsstift-Sicherungsvorrichtung umfassen, wel-
che eine Rotation des Kennzeichnungsstifts relativ zu
einem Stiftträger, der einen Aufnahmekanal für den
Kennzeichnungsstift aufweist, verhindert.
[0035] Eine solche Kennzeichnungsstift-Sicherungs-
vorrichtung kann einen sich quer zu einer Längsachse

des Kennzeichnungsstifts erstreckenden, vorzugsweise
im Wesentlichen zylindrischen, Arretierstift umfassen,
welcher mit einer Ausnehmung an dem Kennzeich-
nungsstift zusammenwirkt.
[0036] Alternativ oder ergänzend hierzu kann vorge-
sehen sein, dass der Kennzeichnungsstift einen ange-
schliffenen Steilkegel aufweist.
[0037] Ferner kann vorgesehen sein, dass der Stiftträ-
ger mit einer, vorzugsweise von außen schraubbaren,
Madenschraube versehen ist, die auf eine Umfangsflä-
che des Kennzeichnungsstifts oder auf eine Begren-
zungsfläche einer an dem Kennzeichnungsstift vorgese-
henen Ausnehmung drückt.
[0038] Ferner kann vorgesehen sein, dass die Ver-
drehsicherung eine Stiftträger-Sicherungsvorrichtung
umfasst, welche eine Rotation des Stiftträgers relativ zu
dem Werkzeugkopf des Kennzeichnungswerkzeugs ver-
hindert.
[0039] Eine solche Stiftträger-Sicherungsvorrichtung
kann ein Arretierelement umfassen, das sich in eine Aus-
nehmung an dem Werkzeugkopf hinein erstreckt.
[0040] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass sich
das Arretierelement durch die Ausnehmung an dem
Werkzeugkopf hindurch erstreckt.
[0041] Die Ausnehmung kann insbesondere in Form
eines Schlitzes ausgebildet sein.
[0042] Die Ausnehmung erstreckt sich vorzugweise im
Wesentlichen parallel zu einer Längsrichtung des Kenn-
zeichnungsstifts, welche vorzugweise im Wesentlichen
parallel zu der Rotationsachse des Kennzeichnungsstifts
ausgebildet ist.
[0043] Das Arretierelement kann sich quer, vorzugs-
weise im Wesentlichen senkrecht, oder im Wesentlichen
parallel zur Längsrichtung des Kennzeichnungsstifts er-
strecken.
[0044] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein Ver-
fahren zum Austauschen eines Kennzeichnungsstifts ei-
nes Kennzeichnungswerkzeugs zum Erzeugen einer
Kennzeichnung an einem Werkstück.
[0045] Der vorliegenden Erfindung liegt die weitere
Aufgabe zugrunde, ein solches Verfahren zu schaffen,
mittels welchem ein Kennzeichnungsstift besonders ein-
fach und leicht gegen einen anderen Kennzeichnungs-
stift austauschbar ist.
[0046] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zum
Austauschen eines Kennzeichnungsstifts eines Kenn-
zeichnungswerkzeugs zum Erzeugen einer Kennzeich-
nung an einem Werkstück gelöst, welches Folgendes
umfasst:

- Entnehmen eines Teils eines ersten Kennzeich-
nungsstifts, der in einem Aufnahmeraum in einem
Werkzeugkopf des Kennzeichnungswerkzeugs auf-
genommen ist, wobei der Aufnahmeraum an einer
Austrittsöffnung mündet, durch welche sich der
Kennzeichnungsstift in den Außenraum des Werk-
zeugkopfs erstreckt, aus dem Aufnahmeraum durch
die Austrittsöffnung;
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- Einbringen eines Teils eines zweiten Kennzeich-
nungsstifts durch die Austrittsöffnung in den Aufnah-
meraum des Werkzeugkopfs.

[0047] Dabei können der erste Kennzeichnungsstift
und der zweite Kennzeichnungsstift hinsichtlich ihrer
Form und/oder ihres Materials miteinander übereinstim-
men, oder der erste Kennzeichnungsstift und der zweite
Kennzeichnungsstift unterscheiden sich hinsichtlich des
Materials, aus dem sie gebildet sind, und/oder hinsicht-
lich ihrer Form.
[0048] Das erfindungsgemäße Verfahren kann ferner
ein Lösen des ersten Kennzeichnungsstifts von einer
Haltevorrichtung des Kennzeichnungswerkzeugs
und/oder ein lösbares Verbinden des zweiten Kenn-
zeichnungsstifts mit einer Haltevorrichtung des Kenn-
zeichnungswerkzeugs umfassen.
[0049] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
sind Gegenstand der nachfolgenden Beschreibung und
der zeichnerischen Darstellung eines Ausführungsbei-
spiels.
[0050] In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer Spindel einer Werk-
zeugmaschine mit einer Werkzeugaufnahme
und einem an der Werkzeugaufnahme lösbar
festgelegten Kennzeichnungswerkzeug;

Fig. 2 eine Seitenansicht des Kennzeichnungswerk-
zeugs aus Fig. 1;

Fig. 3 einen Längsschnitt durch das Kennzeich-
nungswerkzeug aus Fig. 2, längs der Linie 3
- 3 in Fig. 2;

Fig. 4 eine vergrößerte Darstellung des Bereichs I
aus Fig. 3;

Fig. 5 eine der Fig. 2 entsprechende Seitenansicht
des Kennzeichnungswerkzeugs, in welcher
ein Teil eines Gehäuses des Kennzeich-
nungswerkzeugs weggebrochen ist, um ein
Arretierelement sichtbar zu machen, das sich
in eine Ausnehmung an einem Werkzeugkopf
des Kennzeichnungswerkzeugs hinein er-
streckt;

Fig. 6 eine der Fig. 2 entsprechende Seitenansicht
des Kennzeichnungswerkzeugs, wobei ein
Kennzeichnungsstift durch eine Austrittsöff-
nung aus einem Aufnahmeraum des Werk-
zeugkopfes des Kennzeichnungswerkzeugs
entnommen worden ist;

Fig. 7 ein Längsschnitt durch das Kennzeichnungs-
werkzeug aus Fig. 6, längs der Linie 7 - 7 in
Fig. 6;

Fig. 8 eine vergrößerte Darstellung des Bereichs II
aus Fig. 3;

Fig. 9 eine schematische Darstellung, welche zeigt,
wie der Kennzeichnungsstift des Kennzeich-
nungswerkzeugs im Betrieb des Kennzeich-
nungswerkzeugs an einer mit einer Kenn-
zeichnung zu versehenden Oberfläche eines
Werkstücks anliegt, wobei die Kennzeichnung
durch Rundkneten und/oder Ritzen der Ober-
fläche des Werkstücks mittels des Kennzeich-
nungsstifts erzeugt wird;

Fig. 10 eine schematische Darstellung eines mittels
des Kennzeichnungswerkzeugs ausgeführ-
ten Rundknetvorgangs an der Oberfläche des
Werkstücks;

Fig. 11 einen schematischen Schnitt durch einen
oberflächennahen Bereich des Werkstücks,
an welchem mittels des Kennzeichnungs-
werkzeugs eine Kennzeichnung durch Ritz-
markieren erzeugt worden ist;

Fig. 12 einen schematischen Querschnitt durch einen
oberflächennahen Bereich des Werkstücks,
an welchem mittels des Kennzeichnungs-
werkzeugs eine Kennzeichnung durch Rund-
kneten erzeugt worden ist;

Fig. 13 eine vergrößerte Darstellung des Bereichs III
aus Fig. 3, wobei ein Kontrollfluid-Durchlass
durch ein Betätigungselement verschlossen
ist;

Fig. 14 eine der Fig. 13 entsprechende Schnittdar-
stellung, wobei das Betätigungselement den
Kontrollfluid-Durchlass freigibt; und

Fig. 15 eine schematische Darstellung einer Überwa-
chungsvorrichtung zur Überwachung der
Überführung des Kennzeichnungsstifts des
Kennzeichnungswerkzeugs in dessen Ar-
beitsstellung.

[0051] Gleiche oder funktional äquivalente Elemente
sind in allen Figuren mit denselben Bezugszeichen be-
zeichnet.
[0052] Eine in Fig. 1 ausschnittsweise dargestellte, als
Ganzes mit 100 bezeichnete Werkzeugmaschine um-
fasst eine um eine Rotationsachse 102 mittels eines
(nicht dargestellten) Drehantriebs drehbare Spindel 104,
an der eine zusammen mit der Spindel 104 rotierende
Werkzeugaufnahme 106 angeordnet ist.
[0053] Die Spindel 104 ist mittels einer (nicht darge-
stellten) Bewegungsvorrichtung der Werkzeugmaschine
100 längs der Bewegungsfreiheitsgrade der Werkzeug-
maschine 100 bewegbar, beispielsweise in einer X-Rich-
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tung, einer Y-Richtung und einer Z-Richtung.
[0054] An der Werkzeugaufnahme 100 ist ein als Gan-
zes mit 108 bezeichnetes Kennzeichnungswerkzeug lös-
bar festgelegt.
[0055] Das Kennzeichnungswerkzeug 108 ist separat
in den Fig. 2 bis 4 dargestellt und umfasst ein lösbar mit
der Werkzeugaufnahme 106 verbindbares Anschluss-
stück 110, ein an dem Anschlussstück 110 gehaltenes
Gehäuse 112 und einen an dem Gehäuse 112 gehalte-
nen Werkzeugkopf 114.
[0056] Der Werkzeugkopf 114 weist eine sich zu einem
Ende 116 des Werkzeugkopfes hin, insbesondere im
Wesentlichen konisch, verjüngende Werkzeugkopfspit-
ze 118 auf und wird von einer gestuften Durchgangsboh-
rung 120 durchsetzt (siehe Fig. 3).
[0057] Die Durchgangsbohrung 120 ist mehrfach, bei-
spielsweise zweifach, gestuft und umfasst einen am En-
de 116 des Werkzeugkopfes 114 endenden vorderen Ab-
schnitt 122, einen sich an den vorderen Abschnitt 122
anschließenden und einen größeren Durchmesser als
der vordere Abschnitt 122 aufweisenden mittleren Ab-
schnitt 124 und einen sich an den mittleren Abschnitt 124
anschließenden und einen größeren Durchmesser als
der mittlere Abschnitt 124 aufweisenden hinteren Ab-
schnitt 126.
[0058] In den vorderen Abschnitt 122 der gestuften
Durchgangsbohrung 120 ist eine Führungsbuchse 128
eingesetzt.
[0059] Die Führungsbuchse 128 kann in einer Längs-
richtung 130 des Kennzeichnungswerkzeugs 108, wel-
che parallel zur Rotationsachse 102 der Spindel 104 aus-
gerichtet ist, wenn das Kennzeichnungswerkzeug 108
an der Werkzeugmaschine 100 montiert ist, über das En-
de 116 des Werkzeugkopfes 114 vorstehen.
[0060] Ferner kann die Führungsbuchse 128 einen in
einer Radialrichtung 132, welche in Bezug auf die Rota-
tionsachse 102 radial ausgerichtet ist, nach außen ab-
stehenden Bund 134 aufweisen, mit welchem die Füh-
rungsbuchse 128 an der Stufe zwischen dem vorderen
Abschnitt 122 und dem mittleren Abschnitt 124 der ge-
stuften Durchgangsbohrung 120 anliegt.
[0061] In den mittleren Abschnitt 124 der gestuften
Durchgangsbohrung 120 ist ein, beispielsweise im We-
sentlichen hülsenförmiges, Gleitlager 136 eingesetzt.
[0062] Das Gleitlager dient zur gleitverschieblichen
Aufnahme eines im Wesentlichen hohlzylindrischen vor-
deren Abschnitts 138 eines als Ganzes mit 140 bezeich-
neten Stiftträgers.
[0063] Das Gleitlager 136 kann mit einem Bund 142
versehen sein, welcher an der Stufe zwischen dem mitt-
leren Abschnitt 124 und dem hinteren Abschnitt 126 der
gestuften Durchgangsbohrung 120 anliegt.
[0064] Der vordere Abschnitt 138 des Stiftträgers 140
weist eine gestufte Durchgangsbohrung 144 auf, deren
der Führungsbuchse 128 zugewandter vorderer Ab-
schnitt 146 einen Durchmesser aufweist, welcher im We-
sentlichen dem Durchmesser der Führungsbuchse 128
entspricht.

[0065] In diesem vorderen Abschnitt 146 der Durch-
gangsbohrung 144 des Stiftträgers 140 ist ein hinterer
Teil 148 eines als Ganzes mit 150 bezeichneten Kenn-
zeichnungsstifts aufgenommen.
[0066] Dieser Abschnitt 146 der Durchgangsbohrung
144 bildet somit einen Aufnahmekanal 151 zur Aufnahme
des hinteren Teils 148 des Kennzeichnungsstifts 150.
[0067] Der Kennzeichnungsstift 150 umfasst einen im
Wesentlichen zylindrischen Grundkörper 152, der sich
längs einer Längsachse 154 des Grundkörpers 152 und
des Kennzeichnungsstifts 150, die im montierten Zu-
stand des Kennzeichnungswerkzeugs 108 im Wesentli-
chen koaxial mit der Rotationsachse 102 der Spindel 104
ausgerichtet ist, aus dem Stiftträger 140 durch die Füh-
rungsbuchse 128 und eine Austrittsöffnung 156 am vor-
deren Ende der Führungsbuchse 128 in den Außenraum
des Werkzeugkopfes 114 und damit des Kennzeich-
nungswerkzeuges 108 erstreckt.
[0068] An den im Wesentlichen zylindrischen Grund-
körper 152 des Kennzeichnungsstifts 150 schließt sich,
wie insbesondere aus Fig. 8 zu ersehen ist, eine sich bis
zu einem Zentrum 158 an ihrem Ende verjüngende Spit-
ze 160 des Kennzeichnungsstifts 150 an.
[0069] Wie aus Fig. 8 zu ersehen ist, ist die Spitze 160
nicht symmetrisch zu der Längsachse 154 des Grund-
körpers 152 des Kennzeichnungsstifts 150 ausgebildet.
[0070] Vielmehr ist die Spitze 160 des Kennzeich-
nungsstifts 150 exzentrisch an dem Kennzeichnungsstift
150 ausgebildet und angeordnet, so dass das Zentrum
158, an welchem die Spitze 160 endet, in der Radialrich-
tung 132 um die Strecke d gegenüber der Längsachse
154 des Grundkörpers 152 des Kennzeichnungsstifts
150 und damit gegenüber der Rotationsachse 102 der
Spindel 104 der Werkzeugmaschine 100 versetzt ist.
[0071] Um eine Rotation des Kennzeichnungsstifts
150 relativ zu dem Werkzeugkopf 114 um die Rotations-
achse 102 zu verhindern, umfasst das Kennzeichnungs-
werkzeug 108 vorzugsweise eine Verdrehsicherung 164.
[0072] Die Verdrehsicherung 164 umfasst insbeson-
dere eine Kennzeichnungsstift-Sicherungsvorrichtung
166 (siehe Fig. 4), welche eine Rotation des Kennzeich-
nungsstifts 150 relativ zu dem Stiftträger 140, der den
hinteren Teil 148 des Kennzeichnungsstifts 150 auf-
nimmt, um die Rotationsachse 102 verhindert.
[0073] Die Kennzeichnungsstift-Sicherungsvorrich-
tung 166 kann insbesondere einen sich quer zu der
Längsachse 154 des Kennzeichnungsstifts 150 erstre-
ckenden, vorzugsweise im Wesentlich zylindrisch aus-
gebildeten, Arretierstift 168 umfassen, welcher in eine
hierzu komplementäre Ausnehmung 170 an dem Stift-
träger 140 eingesetzt ist und mit seinem Umfang in eine
Ausnehmung 172 am hinteren Teil 148 des Kennzeich-
nungsstifts 150 eingreift.
[0074] Die Ausnehmung 172 an dem Kennzeich-
nungsstift 150 kann beispielsweise im Wesentlichen zy-
linderabschnittsförmig ausgebildet sein und zur Längs-
achse 154 des Kennzeichnungsstifts 150 hin durch eine
im Wesentlichen ebene Anlagefläche 174 begrenzt sein,
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wobei der Arretierstift 168 an der Anlagefläche 174 an-
liegt, wenn der Kennzeichnungsstift 150 in den Stiftträger
140 eingesetzt ist.
[0075] Ferner kann vorgesehen sein, dass die Ver-
drehsicherung 164 eine Stiftträger-Sicherungsvorrich-
tung 176 umfasst, welche eine Rotation des Stiftträgers
140 relativ zu dem Werkzeugkopf 114 um die Rotations-
achse 102 verhindert (siehe Fig. 5).
[0076] Eine solche Stiftträger-Sicherungsvorrichtung
176 kann insbesondere ein, beispielsweise stiftförmiges,
Arretierelement 178 umfassen, das an dem Stiftträger
140 festgelegt ist und sich, insbesondere in der Radial-
richtung 132 nach außen, in eine Ausnehmung 180 an
dem Werkzeugkopf 114 hineinerstreckt. Die Ausneh-
mung 180 ist vorzugsweise als ein Schlitz 182 ausgebil-
det, der sich in der Längsrichtung 130 des Kennzeich-
nungswerkzeugs 108 erstreckt, um eine Verschiebung
des Stiftträgers 140 relativ zu dem Werkzeugkopf 114
entlang der Längsachse 154 zu ermöglichen.
[0077] Der Stiftträger 140 und damit der Kennzeich-
nungsstift 150 werden mittels einer Federvorrichtung 184
in eine Ruhestellung vorgespannt, in welcher der Stift-
träger 140 an der Führungsbuchse 128 anliegt und die
Spitze 160 des Kennzeichnungsstifts 150 maximal über
die Austrittsöffnung 156 in den Außenraum des Kenn-
zeichnungswerkzeugs 108 vorsteht.
[0078] Die Federvorrichtung 184 kann ein Federele-
ment 186, beispielsweise in Form einer Druck-Schrau-
benfeder, umfassen.
[0079] Ein stiftträgerseitiger Endbereich des Federe-
lements 186 erstreckt sich in eine Durchgangsbohrung
188 in einem der Führungsbuchse 128 abgewandten hin-
teren Abschnitt 190 des Stiftträgers 140 hinein (siehe
insbesondere die Fig. 3 und 4).
[0080] Ein dem Stiftträger 140 abgewandtes Ende des
Federelements 186 stützt sich an einer Abstützplatte 192
ab, welche innerhalb des Anschlussstücks 110 des
Kennzeichnungswerkzeugs 108 angeordnet ist.
[0081] Die Federvorrichtung 184 kann ferner ein wei-
teres Federelement 194 umfassen, welches als Energie-
speicher dient, mittels welchem bei Bedarf, insbesonde-
re zum Einbringen von punktförmigen Markierungen in
die Oberfläche 266 eines zu kennzeichnenden Werk-
stücks 264 (siehe Fig. 9), ein den Stiftträger 140 schlag-
artig nach vorne, zu dem Werkstück 264 hin, beschleu-
nigender Impuls erzeugbar ist, wie dies in der DE 10 2006
022 166 B4 beschrieben ist. Diese Druckschrift wird in-
soweit in Bezug genommen und zum Bestandteil dieser
Beschreibung gemacht.
[0082] Die Abstützplatte 192 ist mit einer Einstellhülse
196 gekoppelt, welche ihrerseits durch Verschraubung
mit dem Gehäuse 112 des Kennzeichnungswerkzeugs
108 verbunden ist, so dass die Abstützplatte 192 durch
Aufschrauben des Gewindes der Einstellhülse 196 auf
das Gewinde des Gehäuses 112 in der Längsrichtung
130 auf den Stiftträger 140 zu und durch Ausschrauben
des Gewindes der Einstellhülse 196 aus dem Gewinde
des Gehäuses 112 von dem Stiftträger 140 weg beweg-

bar ist.
[0083] Auf diese Weise lässt sich die auf den Stiftträger
140 und damit auf den Kennzeichnungsstift 150 durch
die Federvorrichtung 184 einwirkende Vorspannkraft auf
einen gewünschten Wert einstellen.
[0084] Ein Maß für diese Vorspannkraft ist an einer an
einer Außenseite des Werkzeugkopfes 114 angeordne-
ten Skala 198 ablesbar.
[0085] Ferner umfasst das Kennzeichnungswerkzeug
108 ein Betätigungselement 200, beispielsweise in Form
eines Betätigungsbolzens 102, der sich längs der Längs-
achse 154 von der Durchgangsbohrung 188 des Stiftträ-
gers 140 durch eine Durchtrittsbohrung 204 in der Ab-
stützplatte 192 bis in eine Durchgangsbohrung 206 in
dem Anschlussstück 110 des Kennzeichnungswerk-
zeugs 108 hinein erstreckt. Die Durchgangsbohrung 206
ist vorzugsweise als eine Gewindebohrung 205 mit ei-
nem Innengewinde 212 ausgebildet.
[0086] Das Betätigungselement 200 kann von der Fe-
dervorrichtung 184 umgeben sein.
[0087] In der Durchgangsbohrung 206 des Anschluss-
stücks 110 ist ein Gewindeelement 207, vorzugsweise
in Form einer Bohrungsschraube 208, angeordnet, wel-
ches mit einem Außengewinde 210 in das hierzu kom-
plementäre Innengewinde 212 der Durchgangsbohrung
206 eingreift.
[0088] Die Bohrungsschraube 208 weist eine Durch-
gangsbohrung 212 auf, welche einen dem Betätigungs-
element 200 abgewandten Eintrittsabschnitt 214, einen
sich an den Eintrittsabschnitt 214 nach vorne anschlie-
ßenden Mittelabschnitt 216 und einen sich an den Mit-
telabschnitt 216 nach vorne anschließenden Austrittsab-
schnitt 218 umfasst.
[0089] Der Austrittsabschnitt 218 erweitert sich zu dem
betätigungselementseitigen Ende 220 der Bohrungs-
schraube 208 hin, vorzugsweise im Wesentlichen ko-
nisch.
[0090] Der Austrittsabschnitt 218 der Bohrungs-
schraube 208 bildet einen Kontrollfluid-Durchlass 222,
welcher von dem Betätigungselement 200 verschließbar
ist, wenn der Stiftträger 140 und damit der Kennzeich-
nungsstift 150 sich in ihrer Arbeitsstellung befinden (sie-
he Fig. 13).
[0091] Hingegen gibt das Betätigungselement 200 den
Kontrollfluid-Durchlass 222 für den Durchgang von Kon-
trollfluid frei, wenn der Stiftträger 140 und der Kennzeich-
nungsstift 150 sich nicht in der Arbeitsstellung befinden,
beispielsweise wenn der Kennzeichnungsstift 150 nicht
von dem zu bearbeitenden Werkstück gegen die Vor-
spannkraft der Federvorrichtung 184 in das Kennzeich-
nungswerkzeug 108 hinein gedrückt wird oder wenn der
Kennzeichnungsstift 150 gebrochen ist (siehe Fig. 14).
[0092] Wie aus der schematischen Darstellung von
Fig. 15 zu ersehen ist, wird das Kontrollfluid, beispiels-
weise Druckluft oder ein Kühlschmiermittel, von einer
Kontrollfluidzufuhr 224 über eine Kontrollfluid-Zuführlei-
tung 226 einem Kontrollfluid-Zuführkanal 228 des Kenn-
zeichnungswerkzeugs 108 zugeführt, welcher die strom-

9 10 



EP 2 937 225 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

aufwärts von dem Kontrollfluid-Durchlass 222 liegenden
Teile der Durchgangsbohrung 212 der Bohrungsschrau-
be 208 und den stromaufwärts von der Bohrungsschrau-
be 208 liegenden Teil der Durchgangsbohrung 206 in
dem Anschlussstück 110 des Kennzeichnungswerk-
zeugs 108 umfasst. Wenn der Kontrollfluid-Durchlass
222 durch das Betätigungselement 200 geschlossen ist,
steht in der Kontrollfluid-Zuführleitung 226 ein hoher
Druck des Kontrollfluids an, welcher mittels eines Sen-
sors 229, vorzugsweise eines Drucksensors 230, detek-
tierbar ist, der über eine Zweigleitung 232 mit der Kon-
trollfluid-Zuführleitung 226 verbunden oder direkt in der
KontrollfluidZuführleitung 226 angeordnet ist.
[0093] Der Drucksensor 230 kann einen Druck-Span-
nungs-Wandler 234 umfassen, welcher in Abhängigkeit
von dem am Drucksensor 230 anliegenden Druck des
Kontrollfluids ein Spannungssignal erzeugt, das über Si-
gnalleitungen 236 an eine Steuervorrichtung 238 der
Werkzeugmaschine 100 oder an eine separate Steuer-
vorrichtung des Kennzeichnungswerkzeugs 108 über-
mittelt wird.
[0094] Der Drucksensor 230 kann ferner eine Druck-
anzeige 240 umfassen.
[0095] Wenn das an die Steuervorrichtung 238 über-
mittelte Signal anzeigt, dass der Kennzeichnungsstift
150 sich nicht in der Arbeitsstellung befindet, obwohl er
sich in Kontakt mit dem zu kennzeichnenden Werkzeug
und damit in der Arbeitsstellung befinden sollte, kann die
Steuervorrichtung 238 den Kennzeichnungsvorgang ab-
brechen und vorzugsweise ein Alarmsignal ausgeben,
welches eine Bedienungsperson dazu veranlasst, die
Funktion des Kennzeichnungswerkzeugs 108 zu über-
prüfen und gegebenenfalls eine Wartung oder Reparatur
des Kennzeichnungswerkzeugs 108 durchzuführen, bei-
spielsweise einen Austausch des Kennzeichnungsstifts
150.
[0096] Wenn hingegen der Kontrollfluid-Durchlass 222
nicht durch das Betätigungselement 200 verschlossen
ist (siehe Fig. 14), gelangt das Kontrollfluid aus dem Kon-
trollfluid-Zuführkanal 228 durch den Kontrollfluid-Durch-
lass 222 in einen stromabwärts von dem Kontrollfluid-
Durchlass 222 liegenden Kontrollfluid-Abführkanal 242,
welcher den stromabwärts von der Bohrungsschraube
208 liegenden Teil der Durchgangsbohrung 206 in dem
Anschlussstück 110, einen Zwischenraum 244 zwischen
dem Anschlussstück 110 und der Abstützplatte 192, ei-
nen Zwischenraum 246 zwischen der Abstützplatte 192
und der Einstellhülse 196, einen Teil des Innenraums der
Einstellhülse 196 und einen Zwischenraum zwischen
dem Gehäuse 112 und der Einstellhülse 196 umfasst
und an der Außenseite des Kennzeichnungswerkzeugs
108 mündet.
[0097] Der Kontrollfluid-Durchlass 222, das Betäti-
gungselement 200, die Kontrollfluid-Zufuhr 224, der Kon-
trollfluid-Zuführkanal 228 und der Drucksensor 230 bil-
den Bestandteile einer Überwachungsvorrichtung 250
zur Überwachung der Anwesenheit des Kennzeich-
nungsstifts 150 in der Arbeitsstellung.

[0098] Um den Kennzeichnungsstift 150 in dem Werk-
zeugkopf 114 des Kennzeichnungswerkzeugs 108 zu-
rückzuhalten, umfasst das Kennzeichnungswerkzeug
108 ferner eine Haltevorrichtung 252, an welcher der
Kennzeichnungsstift 150 im Betrieb des Kennzeich-
nungswerkzeugs 108 lösbar gehalten ist (siehe Fig. 4).
[0099] Dabei kann der Kennzeichnungsstift 150 bei-
spielsweise durch Formschluss, Reibschluss und/oder
Kraftschluss an der Haltevorrichtung 152 gehalten sein.
[0100] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
Haltevorrichtung 252 ein Magnetelement 254 umfasst,
an dem ein Kennzeichnungsstift 150, der ein ferromag-
netisches Material umfasst, durch magnetische Anzie-
hungskraft gehalten ist.
[0101] Eine solche Haltevorrichtung 252 kann bei-
spielsweise im Wesentlichen topfförmig ausgebildet
sein.
[0102] Die Haltevorrichtung 252 ist vorzugsweise an
dem dem Kontrollfluid-Durchlass 222 abgewandten En-
de des Betätigungselements 200 festgelegt, beispiels-
weise durch Verschraubung.
[0103] Die Haltevorrichtung 152 ist vorzugsweise in ei-
nem hinteren Abschnitt 256 der gestuften Durchgangs-
bohrung 144 des vorderen Abschnitts 138 des Stiftträ-
gers 140 aufgenommen.
[0104] Eine dem Kennzeichnungsstift 150 zugewand-
te Stirnfläche 258 der Haltevorrichtung 252 liegt vorzugs-
weise an der Stufe zwischen dem vorderen Abschnitt
146 und dem hinteren Abschnitt 256 der gestuften Durch-
gangbohrung 144 in dem Stiftträger 140 an.
[0105] Ferner liegt diese Stirnfläche 258 der Haltevor-
richtung 252 im Betrieb des Kennzeichnungswerkzeugs
108 an einer hinteren Stirnfläche 260 des Kennzeich-
nungsstifts 150 an.
[0106] Das vorstehend beschriebene Kennzeich-
nungswerkzeug 108 funktioniert wie folgt:

Das Kennzeichnungswerkzeug 108 wird mit seinem
Anschlussstück 110 in die Werkzeugaufnahme 106
der Werkzeugmaschine 100 eingesetzt und dort,
beispielsweise durch Verschraubung mittels einer
Schraube 262 (siehe Fig. 1), lösbar festgelegt.

[0107] Anschließend wird das Kennzeichnungswerk-
zeug 108 mittels einer Bewegung der Spindel 104 längs
der Bewegungsfreiheitsgrade der Werkzeugmaschine
100, beispielsweise durch Verschiebung längs einer X-
Achse, einer Y-Achse und/oder einer Z-Achse der Werk-
zeugmaschine 100, in Kontakt mit dem zu kennzeich-
nenden Werkstück 264 gebracht (siehe Fig. 9).
[0108] Die zu kennzeichnende Oberfläche 266 des
Werkstücks 264 drückt den Kennzeichnungsstift 150 ge-
gen die Vorspannkraft der Federvorrichtung 184 in der
Längsrichtung 130 des Kennzeichnungswerkzeugs 108
nach hinten und überführt den Kennzeichnungsstift 150
so von seiner Ruhestellung in seine Arbeitsstellung.
[0109] Durch die Verschiebung des Kennzeichnungs-
stifts 150 werden auch die Haltevorrichtung 252 und das
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Betätigungselement 200 längs der Längsrichtung 130
nach hinten verschoben, so dass das Betätigungsele-
ment 200 den Kontrollfluid-Durchlass 222 verschließt
(siehe Fig. 13).
[0110] Durch den Verschluss des Kontrollfluid-Durch-
lasses 222 baut sich in der Kontrollfluid-Zuführleitung
226 ein erhöhter Staudruck auf, der mindestens einem
vorgegebenen Schwellenwert entspricht, mittels des
Drucksensors 230 detektiert wird und mittels der Druck-
anzeige 240 angezeigt werden kann.
[0111] Ferner generiert der Drucksensor 230 ein Sig-
nal, welches an die Steuervorrichtung 238 der Werk-
zeugmaschine 100 weitergeleitet wird und die ordnungs-
gemäße Überführung des Kennzeichnungsstifts 150 in
die Arbeitsstellung anzeigt.
[0112] Wenn der Verschluss des Kontrollfluid-Durch-
lasses 222 unterbleibt, beispielsweise bei einer Fehlpo-
sitionierung des Kennzeichnungswerkzeugs 108 relativ
zu dem Werkstück 264 oder im Fall eines Bruchs des
Kennzeichnungsstifts 150, gelangt das Kontrollfluid aus
dem Kontrollfluid-Zuführkanal 228 durch den Kontrollflu-
id-Durchlass 222 in den Kontrollfluid-Abführkanal 242
und von dort in den Außenraum des Kennzeichnungs-
werkzeugs 108 (siehe Fig. 13), so dass in diesem Fall
der von dem Drucksensor 230 detektierte Druck in der
Kontrollfluid-Zuführleitung 226 unterhalb des vorgege-
benen Schwellenwerts liegt.
[0113] Die Steuervorrichtung 238 stellt in diesem Fall
fest, dass der Druck des Kontrollfluids unterhalb des vor-
gegebenen Schwellenwerts bleibt, was in Verbindung
mit der erwarteten Positionierung des Kennzeichnungs-
werkzeugs 108 an dem zu kennzeichnenden Werkstück
264 eine Fehlfunktion des Kennzeichnungswerkzeugs
108 anzeigt.
[0114] Diese Fehlfunktion kann einer Bedienungsper-
son durch eine (nicht dargestellte), beispielsweise opti-
sche und/oder akustische, Anzeigevorrichtung mitgeteilt
werden, worauf dann die Bedienungsperson die Funkti-
on des Kennzeichnungswerkzeugs 108 überprüfen und
den festgestellten Funktionsfehler beheben kann.
[0115] Es kann auch vorgesehen sein, dass die Steu-
ervorrichtung 238 den Betrieb des Kennzeichnungs-
werkzeugs 108 selbsttätig beendet und das Kennzeich-
nungswerkzeug 108 durch Bewegung längs der Bewe-
gungsfreiheitsgrade der Werkzeugmaschine 100 in eine
Parkposition bewegt, in welcher das Kennzeichnungs-
werkzeug 108 von einer Bedienungsperson untersucht
und erforderlichenfalls gewartet und/oder repariert wer-
den kann.
[0116] Wenn die Bedienungsperson daraufhin eine
Beschädigung an dem Kennzeichnungsstift 150 fest-
stellt, kann ein Austausch des im Kennzeichnungswerk-
zeug 108 gehaltenen ersten Kennzeichnungsstifts 150a
durch einen intakten zweiten Kennzeichnungsstift 150b
wie folgt durchgeführt werden:

Die Bedienungsperson greift an dem über die Aus-
trittsöffnung 156 der Führungsbuchse 128 überste-

henden Teil des ersten Kennzeichnungsstifts 150a
an und zieht diesen längs der Längsachse 154 des
Kennzeichnungsstifts 150 aus dem Aufnahmeraum
268 innerhalb des Werkzeugkopfes 114, in welchem
der hintere Teil 148 des Kennzeichnungsstifts 150
im Betrieb des Kennzeichnungswerkzeugs 108 auf-
genommen ist, heraus.

[0117] Hierzu muss lediglich die magnetische Anzie-
hungskraft zwischen dem der Haltevorrichtung 152 zu-
gewandten Ende des Kennzeichnungsstifts 150 und dem
Magnetelement 154 der Haltevorrichtung 152 überwun-
den werden.
[0118] Der Kennzeichnungsstift 150 ist hinterschnei-
dungsfrei ausgebildet, so dass er aus dem Aufnahme-
raum 268 des Werkzeugkopfes 114 durch die Austritts-
öffnung 156 vollständig entnommen werden kann, ohne
dass hierfür eine Demontage des Werkzeugkopfes 114
erforderlich ist.
[0119] Anschließend wird der hintere Teil 148 eines
intakten zweiten Kennzeichnungsstifts 150b durch die
Austrittsöffnung 156 entlang der Längsachse 154 des
Kennzeichnungsstifts 150 in den Aufnahmeraum 268
eingeschoben, bis der Kennzeichnungsstift 150 mit sei-
ner hinteren Stirnfläche 260 an der Stirnfläche 258 der
Haltevorrichtung 252 anschlägt.
[0120] Durch die magnetische Anziehungskraft zwi-
schen dem Magnetelement 254 der Haltevorrichtung 252
einerseits und dem ferromagnetischen Material des
Kennzeichnungsstifts 150 andererseits bleibt der Kenn-
zeichnungsstift 150 lösbar an der Haltevorrichtung 252
gehalten. Insbesondere wird so verhindert, dass der
Kennzeichnungsstift 150 unbeabsichtigt aus dem Auf-
nahmeraum 268 des Werkzeugkopfes 114 herausfällt.
[0121] Auch für das Einbringen des Kennzeichnungs-
stifts 150 in den Aufnahmeraum 268 des Werkzeugkop-
fes 114 ist keine Demontage des Werkzeugkopfes 114
erforderlich.
[0122] Nach dem Einsetzen des intakten zweiten
Kennzeichnungsstifts 150b ist das Kennzeichnungs-
werkzeug 108 wieder betriebsbereit.
[0123] In den Fig. 6 und 7 ist der dort dargestellte Kenn-
zeichnungsstift 150 mit beiden Bezugszeichen 150a und
150b bezeichnet, da es sich hierbei um den entnomme-
nen ersten Kennzeichnungsstift 150a oder um den ein-
zubringenden zweiten Kennzeichnungsstift 150b han-
deln kann.
[0124] Der Aufnahmeraum 268 des Werkzeugkopfes
114 umfasst den Aufnahmekanal 151 im Stiftträger 140
und den Innenraum der Führungsbuchse 128.
[0125] Wie in Fig. 9 bei Position A dargestellt, kann
mittels des Kennzeichnungswerkzeugs 108 eine Ritz-
markierung 270 an der Oberfläche 266 des zu kennzeich-
nenden Werkstücks 264 erzeugt werden, ähnlich einer
Rollierung, indem das Kennzeichnungswerkzeug 108
mit dem Kennzeichnungsstift 150, dessen Spitze 160
durch die Federvorrichtung 184 gegen die Oberfläche
266 des Werkstücks 264 vorgespannt wird, durch Bewe-

13 14 



EP 2 937 225 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gen der Spindel 104 der Werkzeugmaschine 100 längs
der Bewegungsfreiheitsgrade der Werkzeugmaschine
100 in Richtung des Pfeiles 272 translatorisch entlang
der Oberfläche 266 bewegt wird.
[0126] Ein schematischer Querschnitt durch die Ritz-
markierung 270 ist in Fig. 11 dargestellt.
[0127] Die Ritzmarkierung 270 weist im Wesentlichen
die Form einer rinnenförmigen Vertiefung mit der Tiefe t
(bezogen auf die an die Ritzmarkierung 270 angrenzen-
de, nicht gekennzeichnete Oberfläche 266 des Werk-
stücks 264) auf.
[0128] An ihren beiden Längsseiten ist die rinnenför-
mige Vertiefung 274 durch Wülste 276 begrenzt, welche
durch Aufwerfung des aus der rinnenförmigen Vertiefung
274 verdrängten Materials des Werkstücks 264 gebildet
sind.
[0129] Die gesamte Ritzmarkierung 270 einschließlich
der Wülste 276 erstreckt sich, senkrecht zu einer Längs-
richtung 278 der Ritzmarkierung 270, über eine Breite b.
[0130] Die Breite b der Ritzmarkierung 270 ist durch
die Formgebung der Spitze 160 des Kennzeichnungs-
stifts 150 vorgegeben.
[0131] Um Erhebungen oder Vertiefungen in der Ober-
fläche 266 des zu kennzeichnenden Werkstücks 264 fol-
gen zu können, kann das Kennzeichnungswerkzeug 108
in einer parallel zur mittleren Normalenrichtung der Ober-
fläche 266 des Werkstücks 264 verlaufenden Höhenrich-
tung 280 (siehe Fig. 9) relativ zu dem Werkstück 264
bewegt werden, insbesondere durch Betätigung der Be-
wegungsfreiheitsgrade der Werkzeugmaschine 100.
[0132] Hierdurch ist es möglich, auch bei einer unebe-
nen Oberfläche 266 den Anpressdruck, mit welchem die
Spitze 160 des Kennzeichnungsstifts 150 auf die Ober-
fläche 266 des Werkstücks 264 einwirkt, im Wesentli-
chen konstant zu halten.
[0133] Um eine breitere und vorzugsweise auch tiefere
Kennzeichnung an dem Werkstück 264 zu erzeugen,
kann mittels des Kennzeichnungswerkzeugs 108 durch
Rundkneten der Oberfläche 266 des Werkstücks 264 ei-
ne in den Fig. 10 und 12 schematisch dargestellte Rund-
knetmarkierung 282 erzeugt werden.
[0134] Die Rundknetmarkierung 282 wird dadurch er-
zeugt, dass der unter der Vorspannung der Federvor-
richtung 184 gegen die Oberfläche 266 des Werkstücks
264 gepresste Kennzeichnungsstift 150 um seine Längs-
achse 154 gedreht wird, welche bei der dargestellten
Ausführungsform mit der Rotationsachse 102 der Spin-
del 104 der Werkzeugmaschine 100 übereinstimmt.
[0135] Da das Zentrum 158 der Spitze 160 des Kenn-
zeichnungsstifts 150 um die Strecke d gegenüber der
Längsachse 154 des Kennzeichnungsstifts 150 und da-
mit gegenüber der Rotationsachse 102 versetzt ist, be-
wegt sich das Zentrum 158 der Spitze 160 längs einer
wendelförmigen Bahn entlang der Oberfläche 266 des
Werkstücks 264, wenn das Kennzeichnungswerkzeug
108 um die Rotationsachse 102 gedreht und dabei
gleichzeitig translatorisch bewegt wird, wie dies in Fig.
10 durch die Pfeile 284 beziehungsweise 272 dargestellt

ist.
[0136] Dabei beträgt die Drehzahl der Spindel 104 und
damit des Kennzeichnungsstifts 150 während eines
Rundknetvorgangs vorzugsweise mindestens ungefähr
100 Umdrehungen pro Minute, insbesondere mindes-
tens ungefähr 150 Umdrehungen pro Minute, beispiels-
weise mindestens ungefähr 200 Umdrehungen pro Mi-
nute.
[0137] Ferner ist es günstig, wenn die Drehzahl der
Spindel 104 und damit des Kennzeichnungsstifts 150
während eines Rundknetvorgangs höchstens ungefähr
1.000 Umdrehungen pro Minute beträgt.
[0138] Die translatorische Vorschubgeschwindigkeit,
mittels welcher der Kennzeichnungsstift 150 zusätzlich
zu der Drehung über die Oberfläche 266 bewegt wird,
beträgt vorzugsweise mindestens ungefähr 1 m/min, be-
sonders bevorzugt mindestens ungefähr 5 m/min, insbe-
sondere mindestens ungefähr 10 m/min.
[0139] Der radiale Versatz d zwischen dem Zentrum
158 der Spitze 160 des Kennzeichnungsstifts 150 und
der Rotationsachse 102 beträgt vorzugsweise mindes-
tens ungefähr 0,1 mm, besonders bevorzugt mindestens
ungefähr 0,15 mm, insbesondere mindestens ungefähr
0,2 mm.
[0140] Wie aus einem Vergleich der Fig. 11 und 12 zu
ersehen ist, wird durch das Rundkneten eine Rundknet-
markierung 282 geschaffen, deren rinnenförmige Vertie-
fung 274’, bei gleicher Vorspannkraft der Federvorrich-
tung 184, eine größere Tiefe T aufweist als die rinnen-
förmige Vertiefung 274 der Ritzmarkierung 270.
[0141] Ferner erstreckt sich die so hergestellte Rund-
knetmarkierung 282, einschließlich der die rinnenförmige
Vertiefung 274’ seitlich berandenden Wülste 276’, wel-
che durch Aufwerfung des durch das Rundkneten aus
der rinnenförmigen Vertiefung 274’ verdrängten Materi-
als entstehen, über eine größere Breite B als die Ritz-
markierung 270.
[0142] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
Breite B der Rundknetmarkierung 282 ungefähr der Sum-
me aus der Breite b der Ritzmarkierung 270 und dem
Doppelten des Versatzes d zwischen dem Zentrum 158
der Spitze 160 des Kennzeichnungsstifts 150 und der
Rotationsachse 102 entspricht.
[0143] Sowohl die Rundknetmarkierung 282 als auch
die Ritzmarkierung 270 können im Wesentlichen gerad-
linig oder gekrümmt über die Oberfläche 266 des zu
kennzeichnenden Werkstücks 264 verlaufen, je nach Art
des translatorischen Anteils der Bewegung des Kenn-
zeichnungswerkzeugs 108 relativ zu dem Werkstück
264.

Patentansprüche

1. Kennzeichnungswerkzeug zum Erzeugen einer
Kennzeichnung an einem Werkstück (264), umfas-
send
einen Kennzeichnungsstift (150) und
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einen Werkzeugkopf (114) mit einem Aufnahme-
raum (268), in dem ein Teil des Kennzeichnungs-
stifts (150) aufgenommen ist, wobei der Aufnahme-
raum (268) an einer Austrittsöffnung (156) mündet,
durch welche sich der Kennzeichnungsstift (150) in
den Außenraum des Werkzeugkopfes (114) er-
streckt,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kennzeichnungsstift (150) und der Werk-
zeugkopf (114) so ausgebildet sind, dass ein Teil
des Kennzeichnungsstifts (150) durch die Austritts-
öffnung (156) aus dem Aufnahmeraum (268) des
Werkzeugkopfs (114) entnehmbar und/oder durch
die Austrittsöffnung (156) in den Aufnahmeraum
(268) des Werkzeugkopfs (114) einbringbar ist.

2. Kennzeichnungswerkzeug nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Kennzeich-
nungswerkzeug (108) eine Haltevorrichtung (252)
umfasst, an welcher der Kennzeichnungsstift (150)
im Betrieb des Kennzeichnungswerkzeugs (108)
lösbar gehalten ist.

3. Kennzeichnungswerkzeug nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kennzeich-
nungsstift (150) durch Formschluss, Reibschluss
und/oder Kraftschluss an der Haltevorrichtung (252)
gehalten ist.

4. Kennzeichnungswerkzeug nach einem der Ansprü-
che 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Haltevorrichtung (252) und/oder der Kennzeich-
nungsstift (150) ein Magnetelement (254) umfasst.

5. Kennzeichnungswerkzeug nach einem der Ansprü-
che 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Haltevorrichtung (252) einen Klemmkonus umfasst.

6. Kennzeichnungswerkzeug nach einem der Ansprü-
che 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Haltevorrichtung (252) einen Klemm-O-Ring um-
fasst.

7. Kennzeichnungswerkzeug nach einem der Ansprü-
che 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Haltevorrichtung (252) einen Sicherungsring um-
fasst, der in eine Sicherungsnut an dem Kennzeich-
nungsstift (150) eingreift.

8. Kennzeichnungswerkzeug nach einem der Ansprü-
che 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Haltevorrichtung (252) ein Gewinde umfasst, das mit
einem komplementären Gewinde an dem Kenn-
zeichnungsstift (150) in Eingriff steht.

9. Kennzeichnungswerkzeug nach einem der Ansprü-
che 2 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Haltevorrichtung (252) eine Madenschraube um-

fasst, die gegen den Kennzeichnungsstift (150)
drückt und/oder mit dem Kennzeichnungsstift (150)
in Eingriff steht.

10. Kennzeichnungswerkzeug nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das
Kennzeichnungswerkzeug (108) eine Verdrehsiche-
rung (164) umfasst, welche eine Rotation des Kenn-
zeichnungsstifts (150) relativ zu dem Werkzeugkopf
(114) verhindert.

11. Kennzeichnungswerkzeug nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verdrehsiche-
rung (164) eine Kennzeichnungsstift-Sicherungs-
vorrichtung (166) umfasst, welche eine Rotation des
Kennzeichnungsstifts (150) relativ zu einem Stiftträ-
ger (140), der einen Aufnahmekanal für den Kenn-
zeichnungsstift (150) aufweist, verhindert.

12. Kennzeichnungswerkzeug nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kennzeichnungs-
stift-Sicherungsvorrichtung (166) einen sich quer zu
einer Längsachse (154) des Kennzeichnungsstifts
(150) erstreckenden Arretierstift (168) umfasst, wel-
cher mit einer Ausnehmung (172) an dem Kenn-
zeichnungsstift (150) zusammenwirkt.

13. Kennzeichnungswerkzeug nach einem der Ansprü-
che 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verdrehsicherung (164) eine Stiftträger-Siche-
rungsvorrichtung (176) umfasst, welche eine Rota-
tion des Stiftträgers (140) relativ zu dem Werkzeug-
kopf (114) verhindert.

14. Kennzeichnungswerkzeug nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stiftträger-Siche-
rungsvorrichtung (176) ein Arretierelement (178)
umfasst, das sich in eine Ausnehmung (180) an dem
Werkzeugkopf (114) hinein erstreckt.

15. Verfahren zum Austauschen eines Kennzeich-
nungsstifts (150) eines Kennzeichnungswerkzeugs
(108) zum Erzeugen einer Kennzeichnung an einem
Werkstück (264), umfassend Folgendes:

- Entnehmen eines Teils (148) eines ersten
Kennzeichnungsstifts (150a), der in einem Auf-
nahmeraum (268) in einem Werkzeugkopf (114)
des Kennzeichnungswerkzeugs (108) aufge-
nommen ist, wobei der Aufnahmeraum (268) an
einer Austrittsöffnung (156) mündet, durch wel-
che sich der Kennzeichnungsstift (150) in den
Außenraum des Werkzeugkopfs (114) er-
streckt, aus dem Aufnahmeraum (268) durch die
Austrittsöffnung (156);
- Einbringen eines Teils (148) eines zweiten
Kennzeichnungsstifts (150b) durch die Austritt-
söffnung (156) in den Aufnahmeraum (268) des
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Werkzeugkopfs (114).
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